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Prüfungsvorgaben für die vorgegebene praktische Arbeit (VPA)  

Position 1: Handlungskompetenzbereich a. Beraten von Kundinnen und Kunden und Verkaufen von augenoptischen 
Produkten 

Aufgabe: Beratung und Verkauf Einstärken- oder Mehrstärkengläser 

Die Experten/innen müssen sich eine plausible Rolle überlegen und darauf achten immer in der ausgesuchten Rolle zu bleiben. 

Um schweizweit optimale und vergleichbare Bedingungen für die Kandidaten/innen zu ermöglichen werden alle relevanten Parameter durch die QV-Kommission 
vorgegeben. 

Art der Brille (Wird durch die QV-Kommission angekreuzt): 

Einstärken:  Mehrstärken:  Reklamation:  

Brillendaten: 

Korrekturvorgaben: 

Sphäre: Einstärken: Zwischen +6.00 dpt und -6.00 dpt                            Mehrstärken: Zwischen +4.00 dpt und –4.00 dpt 
Dioptrienunterschied zwischen R und L darf nicht mehr als 2.00 dpt betragen  

Cylinder: Nicht höher als 2.5 dpt 

Achse: Nach ermessen 

Prisma: Optional; die gesamte prismatische Wirkung darf nicht mehr als 2 cm/m betragen 

Addition: Nicht höher als 3.00 dpt 

Visus: Nicht kleiner als 0.5 

HSA: Bei Korrekturwerten ab  4.00 dpt muss HSA auf der Verordnung notiert sein 

Erkrankungen:  
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Position 2: Handlungskompetenzbereich b. Bearbeiten und Pflegen von augenoptischen Produkten 

Aufgabe: 2.1: Kundeneigene, verbogene Brillenfassung kontrollieren, bearbeiten, Gläser kontrollieren, anatomische Endanpassung und Vorhänger (Steck- oder 
 Klapp-Vorhänger) montieren 

 2.2:       Ein- und Ausgangskontrolle (Qualitätskontrolle) Gläser und Fassung 

 2.3  Endanpassung kundeneigene, verbogene Brillenfassung 

Um schweizweit optimale und vergleichbare Bedingungen für die Kandidaten/innen zu ermöglichen werden alle relevanten Parameter durch die QV-Kommission 
vorgegeben. 

Art von augenoptischer Dienstleistung (Wird durch die QV-Kommission angekreuzt): 

2.1 Augenoptische Produkte montieren, nachbearbeiten und reparieren 

Vorhänger nicht schwenkbar  Vorhänger schwenkbar  Reparaturauftrag  

2.2 Qualität von augenoptischen Produkten kontrollieren und beurteilen 

Eingangskontrolle: zwei Brillengläser 

Ausgangskontrolle: abgabefähige Brille 

2.3 Brillenfassung an Kundinnen und Kunden anpassen 

Kunststoffbrille  Metallbrille  Bohr- / Nylorbrille  
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Position 3: Fachgespräch (Dauer 30 min.) 

Handlungskompetenzbereiche 

a Beraten von Kundinnen und Kunden und Verkaufen von augenoptischen Produkten 

b Bearbeiten und Pflegen von augenoptischen Produkten 
 
c Administrative Arbeiten und Mitgestalten von Marketingsysteme 

d Pflegen, Instandhalten und Bewirtschaften von Einrichtungen, Instrumenten und Waren 

 

Im Fachgespräch (Position 3) werden die Themen, Inhalte und Aktivitäten der beiden Positionen 1 und 2 vertieft und besprochen.  
Vernetzungsfragen zu den Handlungskompetenzbereichen c: «Administrativ Arbeiten und Mitgestalten von Marketingmassnahmen» und d: «Pflegen, 
Instandhalten und Bewirtschaften von Einrichtungen, Instrumenten und Waren» können Gesprächsinhalt bilden, stellen aber keine Schwerpunkte dar.  
 
Sie sollen nur dann geprüft werden, wenn sie einen direkten Bezug zu den Themen und Inhalten haben, die in den Positionen 1 und 2 geprüft wurden.  
 
Eine Prüfungsexpertin, ein Prüfungsexperte führt das Gespräch, während die andere Prüfungsexpertin, der andere Prüfungs-experte das Fachgespräch 
beobachtet und protokolliert. 
 
Mindestens 4 Handlungskompetenzen müssen benotet werden! 


